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Ein Diplom-Ingenieur wurde an einer Hoch-
schule über 14 Jahre mit 23 befristeten Arbeits-
verträgen mit gleichgearteten Forschungs- und
Unterrichtsaufgaben beschäftigt. Von den 23
Verträgen hatten 18 eine Laufzeit zwischen
zwei Wochen und sechs Monaten. Die Beschäf-
tigung erfolgte in Drittmittelprojekten, die von
der Industrie und dem BMBF finanziert wurden.
Die Befristung erfolgt auf Basis des § 2 Abs. 2,
Satz 1 des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
(WissZeitVG), das die Befristung von Arbeitsver-
hältnissen bei Drittmittelprojekten regelt.

Das AG Aachen hatte die Klage abgewiesen,
weil der Befristungsgrund nach dem Wiss-
ZeitVG aus Sicht des Gerichtes zutreffend war.
Einen Rechtsmissbrauch konnte es nicht erken-
nen, weil das Gericht der Auffassung ist, dass
dieses Gesetz den Arbeitgebern einen erweiter-
ten Handlungsspielraum geben würde.

Dagegen hat der Kläger Berufung vor dem
LAG Köln eingelegt und argumentiert, dass das
AG die Voraussetzung für die Annahme eines
Rechtsmissbrauchs verkannt habe und forderte,
die Abänderung des Urteils. Der beklagte
 Arbeitgeber wies die Forderung zurück und un-
terstrich, dass der Gesetzgeber mit dem Wiss-

ZeitVG ein Sonderbefristungsrecht geschaffen
habe, das die Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5
Abs. 3 GG habe sichern wollen.

Das Landesarbeitsgericht konnte zwar der
Argumentation des Arbeitsgerichtes in Bezug
auf die Befristungsgrundlage nach dem Wiss-
ZeitVG folgen. Nicht folgen konnte es dem AG
aber in der Beachtung der gebotenen Rechts-
missbrauchskontrolle nach § 242 BGB (Leistung
nach Treu und Glauben) und hier wird es span-
nend. Damit steigen nämlich bei jedem weite-
ren Zeitvertrag die Prüfungsanforderungen. 

Nach dem LAG Köln haben die Arbeitsge-
richte nicht nur den angegebene Sachgrund
der Befristung zu prüfen, sondern (auch aus
unionsrechtlichen Gründen) alle Umstände des
Einzelfalls. Und das heißt, es ist die Zahl und
Länge der einzelnen Verträge bzw. Verlänge-
rungen sowie ihre Gesamtdauer zu prüfen.
Dazu ist der Arbeitsplatz, die Aufgaben und der
Beschäftigungsbedarf in dem Aufgabenbereich
eines Arbeitnehmers daraufhin zu prüfen, ob
das „eine missbräuchliche Ausnutzung der dem
Arbeitgeber an sich rechtlich eröffneten Befri-
stungsmöglichkeit darstellen (kann), wenn er
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gegenüber einem bereits langjährig beschäftigten Arbeitneh-
mer trotz der tatsächlich vorhandenen Möglichkeit einer dau-
erhaften Ein stellung immer wieder auf befristete Verträge
zurückgreift“. In Bezug auf die Frage der unschädlichen Un-
terbrechungszeiten zwischen zwei Verträgen (max. drei Mo-
nate) bezieht sich das LA Köln auch auf den § 5 Nr. 1 der
Richtlinie 1999/70EG des (EU) Rates zur Rahmenvereinbarung
über befristete Arbeitsverträge und einem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofes (EuGH) vom 23. April 2009 (C 378/07).

Nach dem Durchgang durch die Auflistung der befristeten
Verträge und der übertragenen Aufgaben prüfte das LAG
noch, ob der von ihm gefundene Gestaltungsmißbrauch
gegen das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit und die Re-
gelungen des WissZeitVG verstößt und verneint diese Frage.
Es sah auch keine „greifbare erhebliche Beeinträchtigung der
Freiheit der Forschung für den Fall unbefristeter Beschäfti-
gung des Klägers (... weil sie) von der Beklagten weder vor-
getragen worden noch ersichtlich (ist)“. Schließlich zitierte
das LAG aus der Rechtsliteratur Dörner „Der befristete Ar-
beitsvertrag“ 2. Auflage, Rdn. 586 „Die wiederholte Inan-

spruchnahme von Drittmitteln darf nicht dazu führen, dass
das allgemeine Finanzierungsrisiko der Hochschulen und For-
schungseinrichtungen auf das wissenschaftliche Personal ab-
gewälzt wir“.

Die Revision vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) wurde
wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. Das Ergebnis
der Verhandlungen vor dem BAG bleibt damit abzuwarten.
Dennoch geht dieses Urteil über die bisherige Betrachtung
des Befristungsrechts nach dem WissZeitVG hinaus und ist
für die weitere Beratungsarbeit von wissenschaftlichen Mit-
arbeiter/innen und des wissenschaftsunterstützenden Perso-
nals zu beachten.

Dafür stehen die Kolleginnen und Kollegen in den Be-
zirks- und Landesbezirksfachbereichen sowie der Recht-
schutz zur Verfügung. b


